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 Veröffentlicht am 20.10.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §167 Abs2;

Rechtssatz

Ein für einen bestimmten Zeitraum festgestelltes abgabenrechtliches Fehlverhalten lässt nicht ohne weiteres den

Schluss zu, das Fehlverhalten sei vom Abgabepflichtigen in der Folge beibehalten worden.
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